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§ 10 SMG Verordnung
 SMG - Suchtmittelgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 20.07.2024

1. (1)Soweit dies zur Abwehr der durch den Missbrauch von Suchtmitteln für das Leben oder die Gesundheit von

Menschen drohenden Gefahren und zur Überwachung des geordneten Verkehrs und der Gebarung mit

Suchtmitteln geboten ist, hat der Bundesminister oder die Bundesministerin für Gesundheit mit Verordnung

nähere Vorschriften zu erlassen über

1. 1.die Ein-, Aus- und Durchfuhr von Suchtmitteln, der Cannabispflanze und von Mohnstroh,

2. 2.die Erzeugung und Verarbeitung von Suchtmitteln einschließlich der Beschränkung der Erzeugung auf

bestimmte Mengen und Bezugsquellen,

3. 3.die Erteilung von Bezugsbewilligungen sowie die Ausstellung von Bedarfsbestätigungen für Suchtmittel,

4. 4.die Führung von Vormerkungen und die Erstattung fortlaufender Berichte über die Herstellung und

Verarbeitung, den Erwerb, die Veräußerung, die Ein-, Aus- und Durchfuhr und die Abgabe von, über den

sonstigen Verkehr mit und über vorhandene Vorräte an Suchtmitteln,

5. 5.die Verschreibung, Abgabe und Verwendung von Suchtmitteln einschließlich der Rahmenbedingungen,

Qualitätssicherung und Kontrolle der Substitutionsbehandlung,

6. 6.den sonstigen Verkehr und die Gebarung mit Suchtmitteln,

7. 7.die Kontrolle des Anbaus von Pflanzen der Gattung Cannabis zwecks Gewinnung von Suchtgift für die

Herstellung von Arzneimitteln.

2. (2)Der Bundesminister oder die Bundesministerin für Gesundheit hat durch Verordnung Regelungen über die

Ausstellung sowie über die behördliche Beglaubigung von Bescheinigungen im Sinne des Artikels 75 des

Schengener Durchführungsübereinkommens von 1990 zu treffen. Sie kann die Gesundheitsbehörden

ermächtigen, Ärzte, soweit sie zur Verschreibung suchtmittelhaltiger Arzneimittel befugt sind, mit der

Berechtigung zur behördlichen Beglaubigung solcher Bescheinigungen zu beleihen.

(Anm.: Abs. 3 mit Ablauf des 30.6.2023 außer Kraft getreten)

In Kraft seit 01.07.2023 bis 31.12.9999
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